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Jugendarbeitsschutzuntersuchung: Abrechnung nach Nr. 32 GOÄ
Mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres
treten zahlreiche Jugendliche in ihre be-
rufliche Zukunft ein. Für alle, die im Sin-
ne des § 2 Abs. 2 JArbSchG als Jugend-
liche gelten, ist damit grundsätzlich die
Pflicht zur Teilnahme an einer ärztlichen
Untersuchung nach § 32 Abs. 1 JArbSchG
verbunden.

Die Kosten der Jugendarbeitsschutz-
untersuchung tragen nach § 44 JArbSchG
die Länder, wobei sich das Verfahren zu
deren Durchführung und Abrechnung je
nach Bundesland unterscheidet. Die Ärz-
tin beziehungsweise der Arzt hat für die
Abrechnung Nr. 32 GOÄ heranzuziehen.
Laut Leistungslegende handelt es sich
um eine eingehende, das gewöhnliche
Maß übersteigende Untersuchung, ein-
schließlich einfacher Seh-, Hör- und
Farbsinnprüfung; samt Urinuntersu-
chung auf Eiweiß, Zucker und Erythro-
zyten, der Beratung des Jugendlichen,

einer schriftlichen gutachtlichen Äuße-
rung, einer Mitteilung für die Personen-
sorgeberechtigten und der Bescheini-
gung für den Arbeitgeber.

Es ergibt sich jedoch nach § 11 Abs. 1
GOÄ die Besonderheit, dass angesichts
der Kostenerstattung durch einen öffent-
lichen Leistungsträger nicht der 2,3-fa-
che „Regelhöchstsatz“, sondern nur der
sogenannte „Einfachsatz“ angesetzt wer-
den darf. Damit liegt das Honorar für alle
oben genannten Leistungsbestandteile
der Nr. 32 GOÄ bei lediglich 23,31 Euro.
Dieser Betrag ist seit Jahrzehnten nicht
angehoben worden. Immer häufiger se-
hen sich Ärztinnen und Ärzte nicht mehr
in der Lage, die Leistung zu diesem
Honorar anzubieten.

Auch wenn die beziehungsweise der
Jugendliche einen Untersuchungsberech-
tigungsschein vorlegt, besteht nach Bun-
desrecht keine Pflicht zur Erbringung der

Untersuchung. Die Ärztin oder der Arzt
kann die Leistung nach sorgfältiger Abwä-
gung des jeweiligen Einzelfalls stattdessen
als Selbstzahlerleistung anbieten und ent-
weder nach Nr. 32 GOÄ unter Nutzung
des Gebührenrahmens gemäß § 5 Abs. 1
Satz 1 GOÄ abrechnen oder eine Honorar-
vereinbarung nach § 2 Abs. 1 GOÄ mit der
Patientin oder dem Patienten beziehungs-
weise den Sorgeberechtigten schließen.
Dabei muss jedoch stets der Aufklärungs-
pflicht nach § 630c Abs. 3 BGB sowie gege-
benenfalls den Anforderungen nach § 2
GOÄ nachgekommen werden.

Die Bundesärztekammer hat zu die-
ser Thematik eine Stellungnahme auf
ihrer Homepage veröffentlicht und setzt
sich zusammen mit vielen Landesärzte-
kammern dafür ein, eine zeitnahe Lö-
sung für das geschilderte Problem zu
finden. Ass. iur. Franziska Thomas
Stellungnahme BÄK: https://daebl.de/97yc
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